
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Eilantrag zum ADRT     

 
 
Der Rugby Football Club Augsburg stellt folgenden Dringlichkeitsantrag gemäß Satzung des 
DRV. 
 
Für das Jahr 2021 soll zusätzlich zum regulären Mitgliedsbeitrag  (gemäß Beitragsordnung) des DRV 
eine einmalige Sonderumlage i.H.v. 10 € pro Mitglied erhoben werden. 
 
Begründung: Der DRV befindet sich in einer akuten finanziellen Notlage, die nur durch die in Antrag 1 
beschlossene Sonderumlage für 2020 nicht ausreichend behoben wird. Ohne weitere sichere Mittel für 
2021 ist eine Anmeldung zu den internationalen Wettbewerben nicht gesichert, da das Präsidium des 
DRV keine hinreichende Sicherung der Finanzierung dieser Maßnahmen gewährleisten kann. Eine 
Vertragung auf den DRT ist auf Grund der Fristsetzung (31.07.2020) für die Anmeldung zu o.g. 
Wettbewerben nicht möglich. 
Ohne eine Sonderumlage wären weitreiche Einschnitte in die strukturelle und sportliche Struktur des 
DRV die Folge. Damit kann dem Zweck des Deutschen Rugby Verbands gemäß § 3 seiner Satzung 
nicht mehr in angemessenem Maße Rechnung getragen werden. 
 
Ulrich Oberndorfer (1. Vorsitzender Rugby Football Club Augsburg) 
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